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Tutorate zum Allgemeinen Verwaltungsrecht im HS 2023 
Merkblatt für Dozierende  
 
Organisation  

Die Tutorate werden begleitend zu der Vorlesung «Allgemeines Verwaltungsrecht» durchgeführt. Insgesamt 
werden die Studierenden in 10 Gruppen aufgeteilt, wobei 5 Gruppen dienstags und 5 Gruppen donnerstags, jeweils 
von 08:00–09:45 Uhr, unterrichtet werden. Dozierende halten 6 Tutorate (6 x 1 Doppellektion à 2 Stunden). Unter 
Umständen ist es auch möglich, zwei Gruppen zu unterrichten, womit sich das Pensum verdoppelt (12 x 1 
Doppellektion à 2 Stunden, eine Gruppe am Dienstag, eine am Donnerstag). 
  
Unterlagen und Informationen für die Studierenden 

Den Dozierenden werden eine Fall- und eine Lösungssammlung sowie ein Foliensatz zur Verfügung gestellt, um 
die einzelnen Tutorate vorbereiten zu können. Die Unterlagen werden nach der definitiven Zusage übermittelt. 
Alle Informationen zuhanden der Studierenden werden zu gegebener Zeit zur Verfügung gestellt. 
 
Termine   

Die Tutorate finden je nach Gruppe jeweils am Donnerstag, 08:00–09:45 Uhr (Gruppen 1-5) oder am Dienstag, 
08:00–09:45 Uhr (Gruppen 6-10) in den letzten 6 Vorlesungswochen statt. Die Tutorate werden im HS 2024 in 
Präsenz durchgeführt. 

Im HS 2024 finden die Tutorate an folgenden Terminen statt: 

  Gruppen 6-10 (Dienstag)  Gruppen 1-5 (Donnerstag) 
 Tutorat 1  12.11.   14.11.  
 Tutorat 2  19.11.   21.11.  
 Tutorat 3  26.11.   28.11.  
 Tutorat 4  03.12.   05.12.  
 Tutorat 5  10.12.   12.12.  
 Tutorat 6  17.12.   19.12.  
 
Obligatorische Vor- und Nachbesprechungen 

An den folgenden Montagen findet jeweils um 13:00–14:00 Uhr eine Vor- und Nachbesprechung der einzelnen 
Tutorate in Präsenz statt. Die Besprechung dient dem Austausch von Erfahrungen, Fragen und Vertiefungen. Es 
wird vorausgesetzt, dass sich alle Dozierenden an den Vor- und Nachbesprechungen beteiligen. Entsprechend 
werden die Dozierenden gebeten, sich die folgenden Termine freizuhalten: 

 Montag, 14.10. Allgemeine Vorbesprechung der Tutoratsreihe 
 Montag, 11.11.  Vorbesprechung Tutorat 1 
 Montag, 18.11.  Nachbesprechung Tutorat 1 & Vorbesprechung Tutorat 2 
 Montag, 25.11.  Nachbesprechung Tutorat 2 & Vorbesprechung Tutorat 3 
 Montag, 02.12.  Nachbesprechung Tutorat 3 & Vorbesprechung Tutorat 4 
 Montag, 09.12.  Nachbesprechung Tutorat 4 & Vorbesprechung Tutorat 5 
 Montag, 16.12.  Nachbesprechung Tutorat 5 & Vorbesprechung Tutorat 6 
 
 
Zeitlicher Aufwand 
Die Dozierenden halten 6 Tutorate (6 x 1 Doppellektion à 2 Stunden), was einem zeitlichen Aufwand von 12 
Stunden Unterrichtszeit entspricht. Dazu kommt eine persönliche Vor- und Nachbereitungszeit. Der geschätzte 
Aufwand für die Vor- und Nachbesprechungen beläuft sich zudem auf 7 Stunden.  
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Bescheinigung über die Lehrtätigkeit 

(Hilfs-)Assistierende werden nicht ins Vorlesungsverzeichnis aufgenommen. Die Dozierenden erhalten jedoch am 
Ende ihrer Tätigkeit eine schriftliche Bescheinigung über ihre Lehrtätigkeit. 

 
Entschädigung  

Assistierende und Hilfsassistierende mit BLaw erhalten für ihren Einsatz in der Lehre eine Zusatzvergütung je 
gehaltener Einzelstunde. Die Vergütung erfolgt über eine Erhöhung des Beschäftigungsgrades. Die Erhöhung des 
Beschäftigungsgrades kann während 4, 5 oder 6 Monaten erfolgen. Die Anpassung des Beschäftigungsgrades pro 
Einzelstunde ist dabei 0.4% (auf 6 Monate), 0.48% (auf 5 Monate) oder 0.6% (auf 4 Monate). Die Lehrleistungen 
werden innerhalb eines Semesters vergütet und per Jahresende abgeschlossen. Der Beschäftigungsgrad von (Hilfs-
)Assistierenden darf insgesamt 100% nicht überschreiten. Wenn (Hilfs-)Assistierende, die bereits mit einem 
Beschäftigungsgrad von 100% am RWI angestellt sind, Tutorate halten möchten, kann eine Kompensation durch 
Reduktion der Lehrstuhlarbeitszeit erfolgen. Es erfolgen keine Pauschalzahlungen. Für Assistierende, die ihr 
Doktorat bereits abgeschlossen haben, sowie ehemalige Assistierende gelten Sonderregelungen. 
 


